
Donnerstag, 25. März 2004 
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„Der Generationenpakt als ein Schlüsselproblem unserer
Gesellschaft im Lichte der Grundwerte“

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich darf mich für die freundliche Einladung und Begrüßung sehr herz-
lich bedanken und bin gerne zu Ihnen gekommen. Vor einer Reihe von
Jahren konnte ich eine Einladung aus Termingründen nicht annehmen,
ich bedanke mich, dass Sie sie noch einmal wiederholt haben.

Immer wieder tauchen in den Diskussionen dieser Wochen, Mona-
te und Jahre über die künftige Gestaltung der Sozialsysteme Hinweise 
auf die Notwendigkeit z.B. eines neuen Generationenvertrags auf. Dabei
wird das grundsätzliche Generationenverhältnis selten ausführlicher an-
gesprochen. Eine Ausnahme bildet der umfangreiche Bericht der En-
quête-Kommission „Demographischer Wandel. Herausforderungen un-
serer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“.
Man kann jedoch von heute aus feststellen, dass das Thema grundsätz-
lich viel breitere und tiefere Aufmerksamkeit gefunden hat, gerade in
den letzten Wochen und Monaten. Ich nenne dafür nur drei aufschluss-
reiche Bücher, nämlich die Ausführungen des Hamburger Zukunfts-
wissenschaftlers und Politikberaters Horst W. Opaschowski „Der Gene-
rationenpakt. Das soziale Netz der Zukunft“, des Gießener bekannten
Soziologen Reimer Gronemeyer „Kampf der Generationen“ und erst vor
kurzem des für das Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
zuständigen Herausgebers Frank Schirrmacher „Das Methusalem-Kom-
plott“. Aber auch die seit Jahrzehnten mit der Sache befassten Bevöl-
kerungswissenschaftler melden sich zu Wort, wie z.B. Prof. Dr. Max
Wingen. Dabei wird immer stärker auch das Problem der Bewältigung
eines immer höheren Alters der Menschen angesprochen. Als kleines
Beispiel gelte der Klappentext des Buches von F. Schirrmacher: „Unse-
re Gesellschaft wird schon in wenigen Jahren ihre Alterung als einen
Schock erfahren, der mit dem der Weltkriege vergleichbar ist. Nur eine
militante Revolution unseres Bewusstseins kann uns wieder verjüngen.
Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erstellt dieses Buch
eine erschreckende Diagnose unserer Gesellschaft und ruft zu einem
Komplott gegen den biologischen und sozialen Terror der Altersangst
auf. Noch bleibt uns eine Chance.“

Freilich wird gerade bei der sorgfältigen Erörterung der Thematik
festgestellt, der Generationenbegriff sei nicht einheitlich. Wenn sich der
Begriff auf das Lebensalter oder den Geburtsjahrgang von Personen be-
zieht, wird hier von Kohorten oder von Altersgruppen gesprochen. Es
wird auch deutlich gemacht, dass der traditionelle Generationenvertrag
weitgehend auf die Familie begrenzt ist, während der Generationenver-
trag moderner Prägung „eine Umverteilung zwischen gesellschaftlichen
Generationen im Lebenszyklus zum Gegenstand“ hat. Konsequent ist
dann von einem „Tauschverhältnis“ die Rede, das nach dem Prinzip der
„intergenerationellen Solidarität“ ausgestaltet wird.

Schon lange bin ich der Überzeugung, dass Philosophie und Theo-
logie sich nicht mit einer allgemeinen Skizze des Generationenbegriffs
begnügen dürfen. Es bleibt auch die Frage, ob der Generationenbegriff1

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Karl Kardinal Lehmann 
16. Mai 1936, Theologe, Bischof.
Geboren in Sigmaringen. Studium
der Philosophie und Theologie,
Promotion in beiden Fächern. 1963
Priesterweihe in Rom. 1964–67
wissenschaftlicher Assistent bei
Karl Rahner. Habilitation. 1968–
1983 Hochschullehrer in Mainz
und Freiburg. 1983 Bischof von
Mainz. Seit 1987 Vorsitzender 
der Deutschen Bischofskonferenz.
2001 Erhebung zum Kardinal. 
Seit 2002 Mitglied des Päpstlichen
Rates zur Förderung der Einheit
der Christen.



so leicht ersetzt und verdrängt werden darf, wie es heute oft geschieht.
Dies scheint notwendig zu sein, bevor das Generationenverhältnis in
ökonomische Modelle umgesetzt wird, was gewiss unentbehrlich ist. Ich
möchte mich darum erneut den anthropologischen, sozialphilosophi-
schen und auch theologischen Fundamenten im Sinne einer Ergänzung
und z.T. auch Korrektur der Diskussion zuwenden. Die katholische So-
ziallehre und die evangelische Sozialethik haben hier gewiss noch eine
unerledigte Bringschuld.

I. Zur Vielschichtigkeit des Generationsbegriffs

Das begriffliche Verständnis von Generation ist gewiss vieldeutig. Dies
hängt auch mit der Begriffsgeschichte zusammen. Man macht darauf
aufmerksam, dass der Generationsbegriff von der Antike her hauptsäch-
lich von der Metaphorik der Welt- und Lebensalter, also stark kosmolo-
gisch, bestimmt wird. Auch nach der intensiveren Entdeckung der eige-
nen Bedeutung der Geschichte, was durchaus eine Folge des biblisch-
christlichen Glaubens ist, blieb der Begriff – auch noch im Deutschen
Idealismus – recht undeutlich. Mehr und mehr wird der Generations-
begriff in den Zusammenhang der geschichtlichen Zeit überhaupt einbe-
zogen. 

Die heutigen Grundvorstellungen über das Verständnis von Gene-
ration vor allem im 20. Jahrhundert gehen wesentlich auf die Arbeiten 
von W. Dilthey und K. Mannheim zurück. Zu den konstitutiven Merk-
malen von Generation gehört, dass sie aus einer Gruppe etwa alters-
gleicher Personen besteht. Dabei spielt die Gemeinsamkeit der Lebens-
phasen eine besondere Rolle, vor allem in der Kindheit und Jugendzeit.
Eine Generation ist nicht zuletzt auch dadurch geprägt, dass sie ge-
meinsame geschichtliche und gesellschaftliche Wandlungen durchlebt
hat und auch eine gemeinsame Mentalität und Identität besitzt. Dies be-
deutet eine stärkere Prägung, so dass etwa H. Schelsky 1957 im Blick auf
die Nachkriegsjugend von der „skeptischen Generation“ sprechen konn-
te. „Als Zusammenfassungen von benachbarten Jahrgängen mit gemein-
samem Erlebnishintergrund können Generationen als aktiv handelnde
Gruppen eine Veränderung bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen
anstreben.“ So sprechen wir auch von der „Kriegs-Generation“. 

Eine solche Generation erfährt sich nicht selten als eine Art Schick-
salsgemeinschaft, die durch schwerwiegende Ereignisse auf dem Le-
bensweg gemeinsam betroffen ist. Der Begriff der Generation kann auch
stark davon bestimmt sein, wie sich Altersgruppen gemeinsam im Hin-
blick auf ihre Lebenssituation einstellen und wie sie sich vor allem bei
bestimmten sozialen, politischen oder kulturellen Veränderungen ver-
halten. Dabei ist der Zusammenhang zwischen den historischen Bedin-
gungen und bestimmten Bevölkerungsgruppen sowie gesellschaftli-
chen Wirkungen ziemlich eng. Als Beispiel wäre auch die Rede von der
„68er Generation“ zu erwähnen. So bedeutet Generation vielfach eine
bestimmte Zeitgenossenschaft derer, die ein gemeinsames Geschick
durchgemacht haben und dadurch einander verbunden sind. Man könn-
te dafür auch das Wort „Geschlechterfolge“ verwenden. „Die Geschlech-
terfolge lässt uns auf eine ganz elementare Weise den zeitlichen Zusam-
menhang der Sozialität denken, der Erfahrungen, Handlungsweisen,
Ausdrucksformen und Lebensstile umfasst.“ 

Hat man früher gewöhnlich eine Generation fast selbstverständlich
auf ca. 30 Jahre berechnet, zögert man heute eher, solche Zahlen anzu-
setzen, denn „die Beschleunigung der Geschichte (…) läuft darauf hi-
naus, dass die Generationszeit schrumpft, was wiederum Probleme mit
sich bringt, weil jede Generation auch eine gemeinsame Verarbeitung
von Erfahrung und eine gemeinsame Vorverständigung mit sich bringt.2



Wenn sich alles sehr schnell ändert, so hat dies den Nachteil, dass vieles
nicht ausgelebt wird.“

An diesen und anderen Beispielen wird erkennbar, dass es einen
Unterschied in der Bestimmung des Generationsbegriffes gibt zwischen
Makro- und Mikroebene. Die Makroebene setzt vor allem bei einem
ziemlich einheitlichen Altersbezug von Individuen in der Gesellschaft
an. Die Mikroebene bezieht sich sehr viel stärker auf die Familie. „Fa-
miliensoziologisch stellt die Zugehörigkeit der Familienmitglieder zu
unterschiedlichen Generationen ein für Familie konstitutives Kriterium
dar. Die Generationenfolge innerhalb der Familie besteht (in nur sehr
grober Alterseinteilung) aus den einzelnen Generationen der (Ur-) Groß-
eltern, Eltern, Kinder, Enkel. Während in vorindustriellen Gesellschaf-
ten schon Familien mit drei und mehr Generationen eher die Ausnah-
me bildeten, gehören auf Grund der gestiegenen Lebenserwartung vor 
allem auch ältere Menschen, Familien mit vier Generationen (die aller-
dings nicht unbedingt in einem Haushalt zusammen leben) durch-
aus zum Erscheinungsbild moderner Gesellschaften.“ In jüngster Zeit
spricht man in der weiteren Reflexion unserer gesellschaftlichen Wand-
lungen sogar davon, dass wir auf dem Weg zu einer „Fünf-Generationen-
Gesellschaft“ sind. Mit Alfred Schütz kann man auch zwischen Vor-
welt, Mitwelt und Nachwelt unterscheiden. Die Vorwelt bezieht sich auf
die Vorfahren, die Mitwelt auf die Zeitgenossen und die Nachwelt auf
die Nachfahren. 

Im Einzelnen ist es besonders aufschlussreich, wie die Beziehungen
zwischen den Generationen innerhalb der Familie gestaltet sind. Vor
allem in der amerikanischen sozialwissenschaftlichen Diskussion ist 
der schon genannte Begriff der Intergenerationellen Solidarität geprägt 
worden, der oft nach sechs Dimensionen hin entfaltet wird: Familien-
struktur, quantitative und auch qualitative Komponente der Beziehun-
gen, Austausch von Hilfe und Unterstützung, Übereinstimmungen in
Werthaltungen sowie an das Familienleben gestellte Erwartungen. Die
konkrete Form der Beziehungen zwischen den Generationen auf dieser
Familienebene ist vielfach auf die Formeln gebracht worden „Intimität
auf Abstand“ bzw. „Innere Nähe bei äußerer Distanz“. Vielfach wird
gerade auch im Raum der Europäischen Union von einer Gleichheit 
zwischen den Generationen als neuer sozialer Norm gesprochen, eine
Formulierung, die freilich ein sehr breites Deutungs-Spektrum aufweist.

Es fällt die vieldimensional verschränkte Beziehung im Genera-
tionsbegriff auf. Eine Generation ist in biologischen Fakten, wie z.B.
Geburt und Altern, begründet. Schließlich leben diese Personen aber im
selben historisch-sozialen Raum; so sind sie im etwa gleichen Le-
bensalter denselben gesellschaftlichen Ereignissen und Zuständen aus-
gesetzt und haben so endlich auch eine Zeit gemeinsamer Chancen des
Erlebens und ihrer Verarbeitung. In diesem Sinne gehört zur Generation
Generationsbewusstsein und Generationsidentität. Dazu passen ähnliche
Weltsichten, Lebensstile, Einstellungen und Handlungsmuster. Es ist
darum verständlich, dass sich im 19. und 20. Jahrhundert vor allem auch
die neueren Literatur-, Kunst- und Geschichtswissenschaften mit dem
Thema beschäftigt haben und heute noch beschäftigen.

Wenn man diese Bestimmung des Generationenbegriffs näher ins
Auge fasst, fällt jedoch auf, dass das Moment einer bestimmten Zeit-
genossenschaft im beschriebenen Sinne, vermutlich auch durch den 
Vorrang der sozialwissenschaftlichen Betrachtung, dominiert. Es ist er-
staunlich, dass die biologische, näherhin die leibliche Verankerung der
Generationen ziemlich zurücktritt. „Zunächst der einfache Sachverhalt:
Jedermann kommt auf die Welt als Kind von Eltern. Dies wird niemand
bezweifeln, doch es verwundert, dass die Philosophen darüber so wenig3



Worte verloren haben.“ Es ist erstaunlich, wie wenig in der Anthro-
pologie und Sozialphilosophie die Rede ist von der Bedeutung der Ge-
burt und von der Ordnung, die von diesem Ereignis für die Folgezeit
ausgeht. Nun ist der Mensch gewiss nicht einfach durch die Geburt de-
finiert, eben dadurch, dass er z.B. Sohn, Tochter, Mitglied einer Familie
usw. ist. Das Personverständnis betont die befreiende Kraft des eige-
nen Denkvermögens und der Selbstbestimmung. Dies ist eben nicht nur
eine biologische Erbschaft. Es ist wichtig, soziale Barrieren zu durch-
brechen. Die Betonung der Wichtigkeit des auch leiblich bestimmten
Generationszusammenhangs darf freilich nicht zu einer biologistischen
Determination des Menschen führen. Wer aber wie das neuzeitliche
Denken in hohem Maß das Menschsein auf eine weitgehend absolute
Selbstbestimmung reduziert, kann mit dem Grundfaktum der Geburt
offensichtlich wenig anfangen. Dies ist eigentlich erschreckend. Das
Geborenwerden ist nämlich ein Grundereignis sozialen Charakters. Die
Geburt ist etwas, das mir zugestoßen ist, ein Ereignis, an dem andere
schon beteiligt waren. Später wiederholt sich dieses Ereignis, denn die
Geburt als biologisches Ereignis wäre eine Abstraktion. Als Kind auf die
Welt kommen heißt immer schon, in einen symbolischen Zusammen-
hang eintreten, einen Namen empfangen. Der Name ist kein bloßes Eti-
kett, keine bloße Markierung, wie man sie dem Vieh aufprägt, sondern
einen Namen zu tragen, das setzt voraus, dass ich bereits auf andere
bezogen bin. Es ist ein Defizit in der Diskussion, dass diese Dimension
vernachlässigt wird. Dies hat erhebliche Konsequenzen in der Fassung
nicht bloß des Generationenbegriffs, sondern vor allem des Generatio-
nenzusammenhangs. Hier spielt die Folge der Geschlechter in ihrem
Zusammenwirken und in ihrer Kontinuität, auch in ihrem ethischen Ge-
halt, eine zu geringe Rolle. Dies macht sich in den konkreten Diskus-
sionen über die künftige Sicherung der Sozialsysteme bemerkbar. 

Bei der notwendigen Erweiterung des Generationsbegriffs um diesen
biologischen Zusammenhang und die leibliche und soziale Verankerung
des Einzelnen sind vor allem einige Denker besonders nützlich, deren
Arbeiten jedoch in unserem Bereich mindestens in dieser Hinsicht we-
niger wirksam geworden sind. So spricht z.B. Hannah Arendt von der
Natalität, der Geburtlichkeit des Menschen. Vergleichbare Äußerungen
finden sich dem Gewicht nach bei Franz Rosenzweig und Hans Jonas,
schließlich auch bei Emmanuel Lévinas und besonders bei Maurice
Merleau-Ponty. In diesem Zusammenhang bedarf es einer kritischen Er-
gänzung sozialwissenschaftlicher Betrachtungsweisen durch die philo-
sophische Reflexion. Nur nebenbei sei erwähnt, dass sich beim späten
Edmund Husserl wertvolle, bisher nicht genügend reflektierte Gedanken
zur „Generativität“ und damit auch zur Geschlechterfolge finden. 

II. Interdependenz der Generationen

Zwei Begriffe gehören eng zur Bestimmung des Generationsbegriffs.
Auf der einen Seite liegt es nahe, vom Generationenkonflikt zu spre-
chen, wenn man vor allem auch die unterschiedlichen Einstellungen
alter und junger Menschen vergleicht. Dies hat es gewiss schon immer
gegeben, aber seit den 60er Jahren ist in der Literatur – man sieht es
schon sehr oberflächlich an den Registern – viel vom Generationenkon-
flikt, aber wenig vom Themenkomplex „Generationen“ überhaupt die
Rede. Es gibt nämlich in diesen Vergleichen sehr rasch problematische
Etiketten, die oft den Zusammenhang, die ethischen Herausforderungen
und damit auch den Dialog und die Kooperation zwischen den Gene-
rationen übersehen lassen. Auch sind die Angehörigen der alten Genera-
tion nicht nur Nehmende, sondern auch Gebende. Es ist deshalb nicht
angemessen, das Verhältnis der Generationen untereinander mit dieser4



Engführung des Begriffs „Generationenkonflikt“ zu bestimmen. Dabei
will ich selbstverständlich solche Konflikte, die ja immer wieder unter-
sucht werden, keineswegs leugnen. Aber es muss auch einen Gegen-
akzent geben: „Nicht ein Gegeneinander der Generationen trägt zur 
Daseinsbewältigung und Erhöhung der Lebensqualität aller Generatio-
nen bei, sondern ein Miteinander und Füreinander.“

Ein weiteres wichtiges Stichwort enthält der Begriff „Generationen-
vertrag“. Dies ist ein gängiger, aber in gewisser Weise auch ungenauer
Begriff. Dieser Begriff scheint von W. Schreiber geschaffen oder min-
destens wieder in die Diskussion gebracht worden zu sein. O. von Nell-
Breuning hat immer wieder bemerkt, der Begriff „Generationenvertrag“
sei unglücklich gewählt, da es sich hierbei nicht um einen Vertrag im
juristischen Sinne handle, sondern eher um eine von den Generationen
untereinander geübte und auch akzeptierte Solidarität. Dieses Verhältnis
der Generationen ist dadurch geprägt, dass die erwerbstätige Generation
einen Teil ihrer Produktion an die Generation, die ihr vorausgegangen
ist, abgibt sowie einen Teil an die nachwachsende Generation. Die pro-
duktive Generation vertraut dabei darauf, dass die nachwachsende Ge-
neration, wenn sie einmal produktiv geworden ist, bereit ist, den Lebens-
unterhalt der ehemals produktiven Generation zu sichern. Der schon 
erwähnte Begriff der „intergenerationellen Solidarität“ will dies zum
Ausdruck bringen. Freilich gibt es einen allgemeineren Begriff von 
Generationenvertrag, der mehr die Notwendigkeit einer verbindlichen
Verpflichtung der Generationen füreinander zum Ausdruck bringt.

Gerade hier erhebt sich die Frage nach dem Grund und den tragenden
Bedingungen sowie Mechanismen einer solchen Solidarität. Die persön-
liche Verpflichtung der Eltern, ihre Kinder in Kindheit und Jugend 
zu unterstützen, sowie die persönliche Verpflichtung der Kinder, den alt
gewordenen Eltern zu helfen, sind gewiss elementarer Ausdruck für eine
gesamtgesellschaftliche Solidarität zwischen den Generationen. Die er-
werbsfähige Generation gibt dabei Mittel an die nicht mehr erwerbs-
fähige Generation ab und muss eine nachwachsende Generation aufzie-
hen. Sie trägt einerseits die Schuld ab im Blick auf die Eltern, die diese
Last getragen haben. Andererseits schafft die erwerbstätige Generation
die einzig mögliche Vorsorge dafür, dass auch für sie, wenn sie aus dem
Erwerbsleben ausgeschieden ist, ein Sozialprodukt erarbeitet wird, aus
dem Unterhaltsmittel für sie abgezweigt werden können.

Man hat dieses Phänomen seit längerer Zeit Drei-Generationen-So-
lidarität genannt. Dabei ist uns schon lange bewusst, dass wir nicht nur
in der Bundesrepublik Deutschland ein bedenkliches Ungleichgewicht
im Blick auf die Aufbringung des Unterhalts für die beiden nicht er-
werbsfähigen Generationen haben. Nachdem eine Zeit lang diese Prob-
leme für die nicht mehr erwerbsfähigen Generationen verdrängt oder gar
geleugnet worden sind, kommen sie nun schon seit einiger Zeit in der
Diskussion über die zukünftige Gestaltung der Sozialsysteme, besonders
bei der Rentenreform, voll an den Tag und verlangen eine Antwort. Man
kann auch von einer Mehr-Generationen-Gesellschaft sprechen.

Dabei ist vor allen Einzelheiten die Richtung evident, in der ein Um-
denken erfolgen muss. Für die noch nicht erwerbsfähige Generation 
liegt die Last zu einem erheblichen Teil bei den Familien, die den Mut
und die Kraft zu mehr Kindern haben. Dies führt insgesamt zu gewich-
tigen Problemen der Verteilungsgerechtigkeit und erfordert eine energi-
sche Wende in der Familienpolitik, wie sie das Bundesverfassungsgericht
seit Jahren einfordert. Sonst wird die gesamtgesellschaftliche Genera-
tionensolidarität gefährdet. Die Belastungsprobleme der erwerbstätigen
Generation ergeben sich aus einem drastischen Anstieg der Alterslast-
gebote und aus den demographisch bedingten Belastungen der Genera-5



tionensolidarität. Das Wort vom „sozialen Chaos“ geistert schon lange
durch die Literatur. Radikale Forderungen der jüngeren Generation, wie
sie in letzter Zeit immer wieder – wenn auch unüberlegt und überzogen
– vorgetragen worden sind, zeigen, dass die Alarmglocke bereits laut
schrillt. 

Dabei ist es für den Laien, der sich mit diesen Fragen und der ent-
sprechenden Literatur befasst, erschreckend, seit wie langer Zeit die For-
derung nach einer Balance und dem Ausgleich der Generationen von den
Experten verlangt wird. Die Politik, aber auch die gesellschaftlichen
Kräfte haben, ganz unabhängig von den konkreten politischen Parteien,
seit Jahrzehnten diese Mahnungen und Warnungen nicht ausreichend
wahrgenommen. Ich erwähne als Beleg dafür nur drei in diesem Zusam-
menhang gewichtige Autoren, nämlich G. Mackenroth, F.-X. Kaufmann
und M. Wingen. 

III. Das vierte Gebot in seiner Bedeutung

Es ist nun notwendig, neben der sozialphilosophischen Fragestellung
auch die theologische Dimension näher zu betrachten. Im Alten Testa-
ment ist das Thema freilich in einen umfassenderen Gesamtzusam-
menhang integriert, der das Verhältnis von Individuum und Gemein-
schaft überhaupt betrifft. Es ist gewiss nicht möglich, diesen umfassen-
den Kontext einfach zusammenzufassen. 

Es mag jedoch angebracht sein, die Grundaussagen über die Genera-
tionensolidarität an einem konkreten Beispiel zu veranschaulichen. Alle
kennen das vierte Gebot: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du
lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.“ (Ex 20,12)
Mit diesem so genannten Elterngebot setzt im Dekalog die Reihe der
Sozialgebote ein. Dabei hat man sich oft gewundert, warum dieses El-
terngebot an der Spitze steht. Wir sind natürlich ohnehin im Verständnis
dieses Gebotes verunsichert, weil wir dieses Gebot seit langer Zeit vor
allem in der Unterordnung der Kinder unter die Eltern deuten und dabei
besonders die Aspekte der Autorität und des Gehorsams hervorgehoben
haben. In diesem Sinne betrachten viele, die dem Gebot nicht mehr in
seinem authentischen Sinn nachgehen, ebendieses als Ausdruck einer
weitgehend patriarchalischen Lebensordnung.

Dem ursprünglichen Sinn nach richtete sich die Pflicht, Vater und
Mutter zu „ehren“, an die erwachsenen Kinder zur Sicherstellung der
Versorgung der alten Eltern. In vielen Rechtssammlungen, in den Sprich-
worten der Weisheit wie in der Prophetie spielt das Verhalten gegenüber
den Eltern eine überaus große Rolle. Dieses Gebot steht wohl an der
Spitze der ethischen Weisungen im Alten Testament. Im Grunde geht es
hier nicht um das Verhältnis von Kindern zu Eltern, sondern von Er-
wachsenen zu Alten. Es gab damals keinerlei außerhäusliche Altersver-
sorgung. Die Alten, Kranken und Schwachen waren allein auf die Ver-
sorgung durch die Jüngeren angewiesen. Auch der so häufige und drin-
gende Wunsch nach männlichen Nachkommen und die Nöte, die beim
Ausbleiben von Söhnen entstanden, haben diesen Hintergrund. Söhne
waren lebensnotwendig für die Zeit des Alters. „Ehren“ (kibbed) meint
in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu konkreten materiellen
Versorgungsleistungen. „Das Gebot zielt so nicht auf eine spezifische
Legitimation elterlicher Gewalt, sondern will vielmehr der Gefahr der
Mittel- und Hilflosigkeit, der gerade der alte Mensch ausgesetzt war,
entgegenwirken.“ Das Elterngebot im Dekalog meint also „konkret die
angemessene Versorgung der alten Eltern mit Nahrung, Kleidung und
Wohnung, bis zu ihrem Tod, darüber hinaus einen respektvollen Umgang
und eine würdige Behandlung, die trotz der Abnahme ihrer Lebenskraft
ihrer Stellung als Eltern entspricht. Dazu gehört schließlich eine wür-
dige Beerdigung.“
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Dieser Befund ist sehr wichtig, wird aber leider sehr oft in einer pro-
blematischen Weise isoliert. Dies ist gerade für das Thema dieses Bei-
trags wichtig. Die Eltern haben nämlich eine eigene Stellung in diesem
Gebot, weil sie auch die Aufgabe haben, z.B. den Dekalog weiterzuge-
ben. Die gegenwärtige Generation der Eltern soll sich die Weisungen
Gottes einprägen und die Söhne darin unterweisen. Darin ist die Wei-
tergabe der Thora impliziert. Dabei kann man erkennen, dass auch für
diese Aufgabe die Reihe der Weitergabe sich auf drei Generationen er-
streckt. Es geht also auch um die Anerkennung der Eltern und ihrer
Vermittlungsaufgabe. Dies gilt erst recht für manche Epochen des Alten
Testaments, in denen die Institutionen zusammengebrochen sind, die die
profanen und religiösen Traditionen gebunden und gepflegt haben. In
diese für das Überleben und die Identität des Volkes lebensgefährliche
Lücke müssen die Eltern einspringen. Die späte Weisheit darf hier nicht
übersehen werden. Dabei ist die Erzähltradition, die von den Eltern bzw.
vom Hausvater auf die Kinder überging, die wohl entscheidende Über-
lieferungsform. Die Bibel weiß, dass solches Erzählen zum ABC des
Glaubens gehört: „Erzählt euren Kindern davon, und eure Kinder sollen
es ihren Kindern erzählen und deren Kinder dem folgenden Geschlecht.“
Dabei ist nicht zu übersehen, dass es hier gerade auch um die spezifische
Form der mündlichen Überlieferung geht, die zugleich die Praxis des
Lebens aus dem Glauben und die Vorbildfunktion der Eltern einschließt.
Es besteht kaum ein Zweifel, dass dieser generationenübergreifende
Zusammenhang, der den Glauben kommenden Generationen weitergibt,
für das Überleben nicht zuletzt auch des Judentums und des christlichen
Glaubens über tausende von Jahren eine entscheidende Rolle spielt. Da-
bei geht es nicht nur um die Weitergabe isolierter oder abstrakter Glau-
bensüberzeugungen, sondern es geht auch um die Voraussetzungen und
Bedingungen, die gegeben sein müssen, um geistige, spirituelle Erfah-
rungen, Werte und Inhalte weiterzuvermitteln. 

Dabei ist eine solche Kraft des Zusammenhaltens und der Solidarität
in einem Grundvertrauen zwischen den Generationen begründet, das
nicht nur den Willen zur Überlieferung von Normen und Geboten vo-
raussetzt, sondern eben vom Anspruch der Wahrheit des Glaubens selbst
abhängt. Am Ende können nur die Kraft des Glaubens und die Freude an
ihm durch alle Schwierigkeiten hindurch eine Solidarität und Konti-
nuität erzeugen, die auch die Bedrängnisse und Wirren der Geschichte
überdauert. Man weiß auch, dass eine solche Weitergabe des Glaubens
gefährdet ist. Man befürchtet, dass die Wundertaten Gottes vergessen
werden könnten. Es ist überliefert, dass nach Josuas Tod und dem Aus-
sterben seiner Generation „nach ihm ein anderes Geschlecht aufkam, 
das von Jahwe nichts wusste noch von den Taten, die er für Israel getan
hatte“. In Psalm 71,18 fleht der Bittsteller sogar um hohes Alter und
graue Haare, damit er kommenden Geschlechtern von Gottes Macht
künden könne. Auch das Gedenken an notwendige Gerichtstaten Gottes
muss künftigen Generationen überliefert werden. Wenn schon der Über-
gang von einer Generation zur anderen im menschlichen Leben Un-
terbrechung und Unruhe verursacht, so nimmt es nicht wunder, dass
besonders die Hüter des Glaubens diesem Übergang mit gesunder Be-
sorgnis gegenüberstehen. Immer wieder richtet sich daher diese Sorge
auf Gott selbst, denn er ist der entscheidende Garant der Beständigkeit.
Er ist die Zuflucht, auf die man sich verlassen kann von Geschlecht zu
Geschlecht. 

Es ist nicht nur Sache der Eltern, den jungen Menschen Antworten auf
ihre Fragen zu geben, sondern vor allem, wie eben schon angedeutet,
ihnen eine stete Zuflucht zu bieten, in der sie wie selbstverständlich alles
finden, was sie zum gesicherten Leben benötigen. „Der Gottesfürch-7



tige hat feste Zuversicht, noch seine Söhne haben eine Zuflucht.“ Die
Weisen werden deshalb besonders dem allgemeinen Schutz empfohlen.
Ein törichter Vater kann seinen Söhnen keine Hilfe bieten. Dabei ist 
aufschlussreich, dass nicht nur wie in allen Formen des Elterngebots die
Mutter ausdrücklich neben dem Vater genannt wird, sondern gelegent-
lich auch vor ihm. – Die Familie heißt einfach „Haus“ (bajit) oder „Va-
terhaus“ (be-t´a-b). Dieser Begriff von Familie wird, wie eigens gezeigt
werden müsste, im Neuen Testament intensiviert, ausgeweitet und in-
tegriert. 

Dieser Hinblick besonders auf das Alte Testament scheint in mancher
Hinsicht für die Fragestellung nach dem Generationszusammenhang
wichtig zu sein. Sicher werden viele Fragen der Altersversorgung an-
gesprochen. Aber es geht auch um die Achtung der jungen Menschen 
vor den Älteren, nicht zuletzt wegen ihres Vorsprungs an Erfahrung und
Weisheit. Dies begründet echte Autorität. Dennoch haben die Eltern
auch die Pflicht, ihre Kinder im Blick auf ihre Lebensüberzeugungen
und Lebenserfahrungen, besonders aber auch im Blick auf den Glauben
zu unterrichten und diesen den künftigen Generationen weiterzugeben.
So ist auch die Ehrerbietung nicht nur materiell zu verstehen, wie umge-
kehrt die älteren Generationen ihre Pflicht gegenüber den Kindern fort-
setzen müssen. Jedenfalls gilt, was R. Gronemeyer in die Worte fasst:
„Das Verhältnis der Generationen ist in dem Gebot verpackt, wenn das
auch in den urtümlichen Worten schwer erkennbar ist. Dann besagt es,
dass die Älteren die Lebensmöglichkeiten der Nachkommen im Auge
haben müssen – denn sonst sind sie nicht ehrenwert. Und es besagt, dass
die Jüngeren die ‚Ausgebrauchten‘ nicht als Entsorgungsfälle betrach-
ten dürfen, weil sie sonst die Humanität ihrer Gesellschaft beschädigen.
Überträgt man das Gebot auf unsere modernen Verhältnisse, dann er-
innert es daran, dass Egoismus – der dem anderen die Würde abspricht–
die Substanz einer menschenwürdigen Gesellschaft zerstört. Mehr als
Erinnerungshilfe kann das Gebot nicht sein, es spricht sehr deutlich in
eine vorneuzeitliche Lebenslage, die durch den Familienverband be-
stimmt ist. Je weniger das Leben des Einzelnen aber durch familiäre Ver-
hältnisse geprägt ist, desto mehr muss der Geist dieses Gebotes auf die
neuen – sagen wir ruhig – multikulturellen Verhältnisse der Menschen
übertragen werden.“

IV. Neuere Probleme um die Generationensolidarität

Damit sind wir in einem raschen Übergang bereits auch bei der gegen-
wärtigen Wirklichkeit angelangt. Es ist immer wieder darauf aufmerk-
sam gemacht worden, in welch hohem Maß der Generationenvertrag im
Sinne der Generationensolidarität heute bereits von den ökonomischen
Grundlagen her erschüttert wird. Es wäre jedoch fatal, wenn die zwei-
fellos tief greifende Veränderung der Lebensverhältnisse auch eine Auf-
kündigung der Generationenzusammengehörigkeit nach sich ziehen
würde. Wenn dies geschehen sollte, gibt es keine Solidarität und Ver-
antwortung mehr füreinander, sondern bestenfalls einen perfektionier-
ten Lobbyismus. Dies alles kann in einem artigen Gewand einhergehen, 
so wenn z.B. eine „Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen“
gegründet wird oder mit großer Selbstverständlichkeit die schon früher
erwähnte Gleichberechtigung bzw. Gleichheit der Generationen einge-
fordert wird. 

Diese Perspektive hat natürlich mehrere Dimensionen. Sie darf nicht
einfach zum Vorwurf an die junge Generation werden. Hier kommt z. B.
auch wirklich die Frage nach der Weitergabe der Werte ins Spiel, die ja
oft etwas abstrakt bleibt. Die Gesellschaft verrät heute z.B. oft Werte, die
Jugendliche brauchen, um ihr Leben zu gestalten. Manches führt in die8



Gewalt, in die Kriminalität und in das seelische Leiden. Erwartet werden
Durchsetzungsfähigkeit, Flexibilität, Ellbogen – eben Erfolg um jeden
Preis. So können Jugendliche, die darin eigentlich nicht ihre Welt er-
kennen können, gleichgültig werden. Dies führt schließlich zu mannig-
fachen Formen der Ausweglosigkeit und der Verweigerung. Dieses Ver-
halten der Erwachsenen gibt jungen Menschen keine Zukunft. 

Diese Vermittlung mannigfacher Werte an andere Generationen ge-
schieht nicht mechanisch, automatisch oder umsonst. Dies ist beim
Menschen anders als z.B. im organischen Bereich. Die Sorge für die ei-
genen Nachkommen ist bereits viel primitiveren Organismen eigen-
tümlich und lässt sich soziobiologisch leicht erklären. Es erscheint da-
rum in diesem Lichte als ungewöhnlich, wenn eine Kultur sich von ele-
mentaren Prinzipien intergenerationeller Solidarität entfernt. Genau das
aber scheint derzeit in vielen westlichen Industriestaaten zu geschehen.
Dafür gibt es viele Ursachen. Weder der Markt noch die Demokratie
garantieren die Rechte kommender Generationen. Die kommenden Ge-
nerationen sind auch noch nicht da. Dies ist nicht nur eine selbstver-
ständliche Banalität, sondern hat durchaus auch eine metaphysische
Dimension, denn es geht um Verantwortung gegenüber Menschen, die
noch gar nicht sind, und deren Bedürfnisse wir im Einzelnen noch nicht
kennen, die wir aber eben doch als künftige Menschen in einem unein-
geschränkten Sinne erwarten. Hans Jonas hat sich immer um die Fra-
ge gequält, wie Menschen die noch nicht existieren, überhaupt Rechte
haben können. Die heute lebenden Generationen verfügen im Übrigen
erstmals über technische Möglichkeiten, den Fortbestand menschlichen
Lebens ernsthaft zu gefährden oder zumindest durch gegenwärtige Ent-
scheidungen und Verhaltensweisen die Lebensfundamente künftiger Ge-
nerationen in einem bisher kaum bekannten Ausmaß zu beeinträchtigen.
„Beruhten Generationen-Konflikte bisher weitgehend auf Auseinander-
setzungen zwischen Wertvorstellungen der jüngeren und älteren bzw.
vorangegangenen Generationen, so berühren Werthaltungen und Ver-
haltensweisen der heute lebenden Generationen nun auch existenzielle
Belange künftiger Generationen. Die heute lebenden Generationen ha-
ben die Möglichkeit, diese Belange gegenwärtigen Zweckmäßigkeiten
oder Erleichterungen zu opfern.“

Vor diesem Hintergrund ist die Frage nun auch verständlich, ob man
nicht künftige Generationen stärker schützen müsse. Es kam der Ge-
danke auf, ob dieser „Schutz des Schwächeren“ nicht auch auf den
Schutz künftiger Generationen ausgedehnt werden müsse. Schließlich
sind Leben, Freiheit und Menschenwürde künftiger Generationen ge-
fährdet. „Die schutzwürdigen Belange künftiger Generationen gelten
insbesondere dann als bedroht, wenn es nicht gelingt, die Gefahren ab-
zuwenden, die sich aus Überbevölkerung, Erschöpfung wirtschaftlicher
Ressourcen und Zerstörung der Umwelt, aber auch aus einer überhöhten
Staatsverschuldung, aus unzureichenden Investitionen in die Zukunft
oder aus Manipulationen des Erbgutes ergeben.“ In dieser Linie liegt
auch der Gedanke, den die Cousteau-Society der Vollversammlung der
Vereinten Nationen vorgelegt hat. Den Rechten der jetzt lebenden Ge-
neration werden dabei die „Grundrechte künftiger Generationen“ ge-
genübergestellt: „Kommende Generationen haben u.a. ein Recht auf
eine unverseuchte und unbeschädigte Erde. Als Sachwalter künftiger
Generationen besteht für jede Generation die Pflicht, irreversible und
irreparable Schäden des Lebens auf der Erde, der Menschenwürde und
Freiheit abzuwenden und Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte kom-
mender Generationen zu schützen. Die Verantwortung für das Schicksal
kommender Generationen umfasst indessen nicht nur die Verantwortung
für deren menschenwürdige Existenz, sondern – dieser noch vorgelagert
– für deren Existenz überhaupt.“
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Vielleicht muss man jedoch diese Überlegungen noch weiterführen.
An die Stelle der familiengebundenen Altenfürsorge, wie sie etwa das
vierte Gebot voraussetzt, ist die von der Gesamtgesellschaft getragene
Altersversorgung getreten. Damit stellt sich generell ein Zusammenhang
mit der jeweiligen Bevölkerungsentwicklung, aber auch mit der jeweili-
gen wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt heraus. Insofern gibt es ei-
nen Zusammenhang, der zu einer generationenübergreifenden Solida-
rität geradezu zwingt. Die damit gegebenen Voraussetzungen und Folgen
sind, obwohl längst bekannt, noch nicht genügend in unser Bewusstsein
getreten.

Dahinter steckt eine vielfache Schwächung der Familie. Wenn man
dies nicht erkennt, überfordert man sie. Die produktive Arbeit ist weit-
gehend aus der modernen Familie ausgelagert. Damit hängt auch die
Entwicklung zur Kleinfamilie zusammen. Die meisten alten Menschen
verbringen ihren Lebensabend nicht mehr im Kreis der Großfamilie. Die
elterliche Kompetenz gegenüber den Jüngeren schwächt sich ab oder
entfällt. Wechselseitige Unterhaltsansprüche und entsprechende Ver-
pflichtungen verlieren objektiv an Bedeutung und im gesellschaftlichen
Bewusstsein an Akzeptanz. Zugleich setzt der fortschreitende Prozess
der Industrialisierung den Wert des überkommenen Wissens außer Kurs.
Lebenserfahrung verliert in vielen Bereichen ihre Bedeutung. Die Auto-
rität des Alters und sein bisher akzeptierter Vorrang vor der Jugend lösen
sich auf. Damit verschärft sich das Phänomen des immer schon gegebe-
nen Generationenkonfliktes. „Die jüngere Generation emanzipiert sich
mit der Aneignung des jeweils Neuesten an Einsichtsbeständen zugleich
von den tradierten Erfahrungen der Alten. Sie verschafft sich eine ei-
gene Form von Überlegenheit. Die Konfliktkonstellation tendiert hier 
zur Umkehrung: Nicht die Jüngeren müssen sich von der Übermacht der
Älteren befreien, sondern die Älteren müssen sich gegen die Jüngeren
behaupten.“ 

Unter diesen Voraussetzungen werden die Beziehungen innerhalb der
Familie mehr und mehr von materiellen und rechtlichen Einforderungen
und Einbindungen befreit; sie verlieren aber auch gleichzeitig ihre äuße-
ren Stützen. Die verbleibende personale Zuwendung der Mitglieder ist
institutionell nur noch gering abgesichert. Diese Gefährdungen werden
enorm erhöht, wenn man an die immer noch vorherrschenden Tendenzen
einer extremen Individualisierung und Privatisierung des menschlichen
Lebens denkt. Auf jeden Fall wird auch bei der Anerkennung von Ver-
pflichtungen sowohl der jetzt erwerbsfähigen und der erwerbslosen Ge-
nerationen noch keine Symmetrie entstehen. Die Wechselseitigkeit von
Geben und Nehmen ist nicht gewährleistet. „Denn nichts garantiert ei-
ner gegenwärtigen Generation, dass die folgenden ihr Andenken eher
bewahren, wenn sie dasselbe mit ihren Vorgängern tut. Und auch eine 
Verschleuderung natürlichen und kulturellen Vermögens kommender
Generationen führt nicht zu einer direkten Bestrafung der Vorgängerge-
neration, weil es für sie häufig schlicht zu spät ist, sich zu rächen. Aber
immerhin besteht eine Art kaskadenartiges Gebilde einer in dem Pro-
gress der Generation verlaufenden Verantwortung.“

Es besteht kein Zweifel, dass diese Grundstruktur im Verhältnis der
Generationen vielfach gestört und beschädigt ist. Wir spüren dies gegen-
wärtig besonders in der Verletzlichkeit der sozialen Sicherungssysteme,
besonders in der Rentenfrage. Aber auch die Frage der Staatsverschul-
dung wird von hier aus dramatisch. Folgeprobleme sind auch die Ar-
beitslosigkeit und die Investitionen in den Bildungseinrichtungen. Nicht
zuletzt darum werden immer wieder politische Rechte für Kinder und
Heranwachsende gefordert. Manche wollen sogar die Einrichtung eines
Staatsorgans, das die Rechte und Interessen kommender Generationen10



gleichsam vormundschaftlich repräsentiert und vom Parlament bzw.
dem Verfassungsgericht gehört werden muss, wenn Gesetze die Belange
kommender Generationen betreffen. Auf der anderen Seite ist hier viel
Skepsis am Werk, weil gerade die jüngeren Generationen fürchten, die
Politiker würden zunächst einmal die Mehrheit des Wahlvolkes bedie-
nen, das jetzt schon zu einem guten Teil aus Rentnern besteht. 

In diesem Sinne gibt es manche Vorschläge, wie man durch Einzel-
maßnahmen der Brüchigkeit der Generationensolidarität entgegengehen
und Abhilfe schaffen kann. Es bleibt jedoch die Frage, ob dies mit ein-
zelnen Maßnahmen überhaupt möglich ist oder ob nicht zunächst und
zuerst ein ganz neues Denken dafür notwendig wird. 

V. Störungen und Reparaturversuche der 
intergenerationellen Solidarität

Die Krise der intergenerationellen Solidarität geht jedoch noch weiter
und tiefer. Dies hängt gewiss auch mit der Tatsache zusammen, dass die
Familie selbst nicht mehr diese dominierende Stellung im Generatio-
nenverhältnis hat und dass sie selbst gerade in der Realisierung dieser
Funktion anfällig ist. Heute ist der Generationenkonflikt darum weithin
aus dem familiären Milieu in den öffentlichen Raum gewandert und wird
eher in der Politik und in den Medien ausgetragen. Eltern und Kinder
standen bisher prinzipiell in einem Verhältnis gegenseitiger Verantwor-
tung zueinander. Es besteht kein Zweifel, dass sich auch im moralischen
Kontext des vierten Gebotes „Du sollst deinen Vater und deine Mut-
ter ehren!“ harte Konflikte abgespielt haben. Man darf aber das vierte
Gebot nicht auf einen Versorgungsauftrag oder die Technik des Umgangs
mit den Alten reduzieren, sondern es bezieht sich auch auf eine Ehr-
erbietung, die am Ende nicht quantifizierbar oder materialisierbar ist.
Die Anerkennung der Alten bezog sich dabei nicht nur auf den Dank für
Zeugung, Geburt und Erziehung, sondern hatte auch die Anerkennung
im Sinne einer größeren Erfahrung in sich. Dabei geht es nicht nur um
berufliches, alltägliches und technisches Können, sondern vor allem
auch um das Lebenswissen, in vielen Fällen auch mit „Altersweisheit“
vergleichbar. 

Natürlich gab es darüber immer wieder Auseinandersetzungen, die
den spezifischen Generationenkonflikt ausmachen. Deshalb fragen sich
viele, ob diese Autorität heute eigentlich vermodert sei und nur noch
ihren eigenen Niedergang aufhalten will. „Ist es ein Trick der Älteren,
dass sie diesen Satz Gott in den Mund legen, weil sie ihre eigene Herr-
schaft mit einer religiösen Aura umkleiden und sich so unangreifbar
machen wollen? Hat sich dieses Gebot inzwischen nicht als völlig über-
holt erwiesen? (…) Welche Weisheit sollte da Respekt abnötigen? Kom-
petenz ist mit den raschen Modernisierungs- und Innovationsprozessen
immer mehr zu den Jüngeren gewandert. Zum ersten Mal scheinen die
Alten zu nichts mehr nütze als zu einer Existenz, in der sie Konsumenten
von Waren, Dienstleistungen, Fernreisen und Tabletten sind, wenn sie
Geld haben.“ Ich halte jedoch daran fest, dass zwar die Berufung auf 
die Autorität der Alten hemmend und zwanghaft werden kann, vor allem
wenn die nötige Macht damit einhergeht, dass es zugleich jedoch ein
übertriebener Jugendkult wäre, das erworbene Lebenswissen der Alten
einfach zu übergehen. Es gibt gewiss viel Altersstarrsinn, in dem das
Gegenteil von Weisheit zu finden ist. Aber es wäre auch verkürzt, woll-
te man einen Vorsprung an Lebenserfahrung grundsätzlich in Frage 
stellen und einfach übergehen.

Mag es im Bereich von Technik und Produktion heute ein rasch altern-
des und unbrauchbares Wissen geben, so wäre es jedoch falsch, diese
Tatsache auf das Lebenswissen älterer Generationen einfach hin zu über-11



tragen und daraus auch das Veraltetsein solcher Erfahrungen zu fol-
gern. Gerade dies würde auch die Spannweite der Beziehungen und des
Austausches zwischen den Generationen nochmals sehr einschränken
und verkürzen. Man hat sich dann weitgehend nichts mehr zu sagen. 
Es gibt auch noch einen anderen Bereich, in dem nicht nur die Eltern
Autorität einbüßten. In der Erziehungsautorität zeigten sie früher näm-
lich den Weg auf, den die Nachkommen gehen sollten. In der Zwi-
schenzeit ist jedoch „Erziehung“ für sehr viele ein leerer Begriff gewor-
den. Keiner weiß mehr so recht, wohin es gehen soll. Kinder erscheinen
eher als ein „Produkt“, das mit Fähigkeiten angereichert werden soll,
damit sie sich auf dem Markt bewähren. Man hat darauf hingewiesen,
dass dieses Verschwinden elterlicher Autorität von einem Prozess beglei-
tet wird, der alle Beteiligten infantilisiert. „Die Älteren, die gar zu gern
Partner der Jüngeren wären und mit ihnen um Jugendlichkeit konkurrie-
ren, die Jüngeren, denen es nicht gelingt, die kindischen Eierschalen
abzuschütteln. Vielleicht ist ebendies das Unheimlichste am Generatio-
nenkonflikt, dass es ihn in dieser Form nicht mehr gibt. Die Auseinan-
dersetzungen zwischen den Generationen haben die Menschen begleitet.
Jetzt aber schwimmen alle nur in dem schleimigen Brei der Infantilität,
die Grenzen zwischen Alt und Jung sind eingerissen, und die neue De-
mokratie zwischen ihnen beschränkt sich auf das Gezänk um die Res-
sourcen: Wer kriegt was? Weshalb man sagen kann, dass aus dem Gene-
rationenkonflikt ein Generationenkrieg geworden ist.“

Es gibt im Gefolge dieser Entwicklung zwischen den Generationen
oft ein hohles Partnerschaftsverhältnis, das keine echte Spannung in 
sich enthält. Die Flexibilität, die Beseitigung starrer Hierarchien und die
Macht der Tauschverhältnisse haben auch das Verhältnis der Generatio-
nen untereinander stark verflüssigt. Das Gefälle ist entfallen. Darum ha-
ben Respekt, Autorität und Ehrerbietung mindestens ihre frühere Rolle
eingebüßt. 

Damit sind die Generationenbeziehungen auf eine neue Geschäfts-
grundlage gestellt worden. Ein Beispiel dafür mag wiederum die seit
kurzer Zeit in Deutschland existierende „Stiftung für die Rechte zukünf-
tiger Generationen“ sein. Diese hat sich zur Aufgabe gemacht, neue Ge-
nerationenverträge auszuarbeiten. Gewiss handelt es sich um eine modi-
sche Erscheinung, aber gerade so ist sie doch auch symptomatisch für
die gewandelten Verhältnisse. Es geht jetzt in einer Weise um die Her-
stellung einer Gleichberechtigung der Generationen, die sehr stark ei-
nem Durchsetzen der je eigenen Interessen ähnelt und dient. Es ist nicht
zufällig, dass solche „Stiftungen“ eher Interessenverbänden oder einem
Lobby-System gleichen. Dann ist es auch durchaus möglich, dass man
viel von seinen Rechten, aber sehr wenig von seinen Pflichten spricht. Es
mag auch in einer solchen Situation schwieriger sein, sich überhaupt für
Kinder zu entscheiden. Wozu Kinder? 

VI. Generationenzusammenhang und Krise des 
deutschen Sozialstaates

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, wie sehr die ganze Frage des
Generationenzusammenhangs einhergeht mit der seit Jahren behandel-
ten Krise des Sozialstaates. Selbstverständlich kann dieses Thema hier
nicht ausführlicher behandelt werden. Was einst mit der Sozialgesetz-
gebung Bismarcks begann und Deutschland an die Spitze der Indust-
rienationen führte, gilt heute als Standortproblem. Dabei geht es heute
nicht mehr um die Verteilung von Zuwächsen, sondern um die Vertei-
lung von Kürzungen im Kontext stagnierender oder gar schrumpfender
öffentlicher Haushalte. „Ein allgemeiner Verteilungskampf ist entbrannt,
wie ihn die Bundesrepublik seit ihrem Bestehen noch nicht erlebt hat12



(…) Es ist ungemütlich geworden im deutschen Sozialstaat.“ Es ist ein
Gemeinplatz geworden, dass der Wohlfahrtsstaat in einer unüberseh-
baren Krise steckt. Aber die Empfehlungen für einen Umbau sind in
hohem Maße widersprüchlich. 

Am stärksten wird die Problematik von der Bevölkerungswissen-
schaft thematisiert. Doch entsteht immer wieder der Eindruck, dass ihre
Ergebnisse vor allem im Blick auf den Missbrauch der Bevölkerungs-
wissenschaft in der Zeit von 1933 bis 1945 nicht die Beachtung finden,
die sie mit ihrer hohen Prognosegewissheit verdiente. Man kann aber 
die demografischen Probleme nicht in irgendeiner Weise verdrängen. So
ist es in unserem Land schwierig gewesen, eine an Fakten orientierte
öffentliche Diskussion über eine an demografischen Zielen ausgerichte-
te Politik zu entwickeln. Man darf  annehmen, dass sich dieses Verhält-
nis in letzter Zeit vor allem im Blick auf die Politik und auch die Wirt-
schaftswissenschaften positiv ändern wird. Anzeichen dafür gibt es schon. 

In diesem Zusammenhang scheint mir auch eine Neubesinnung not-
wendig zu sein über den Ort und die Funktion der Familie im Kontext
des Generationenzusammenhangs. War früher die Familie fast selbstver-
ständlich der einzige Horizont für die Frage des Generationenzusam-
menhangs, so scheint sie in vielen Erörterungen eher verdrängt worden
zu sein. Dies ist nicht nur in einer Krise von Ehe und Familie begründet.
Es hängt gewiss auch damit zusammen, dass die private Solidarität in 
der Familie auf der einen Seite überfordert und auf der andere Seite aus-
gehöhlt wurde. Es gibt jedoch auch ideologische Relativierungen der
Bedeutung der Familie. Insgesamt kam es so auch zu einer Kluft zwi-
schen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit, weil das Ziel des
sozialen Rechtsstaates mit den heutigen demografischen Strukturen
kaum mehr zu vermitteln ist. In diesem Sinne ist gewiss eine Korrektur
in der Erfassung und politischen Gestaltung des Generationenzusam-
menhangs notwendig. Mit aller Deutlichkeit sagt es P. Kirchhof: „Den
Generationenvertrag des Sozialstaates halten nur die Eltern ein. Dass
gerade sie an diesem Vertrag kaum beteiligt werden, ist ein rechtsstaat-
licher Skandal.“ Dabei geht es nicht nur um die Funktionsfähigkeit der
Sozialsysteme, sondern auch um die Gerechtigkeit als Fundament des
Grundgesetzes. In diesem Sinne muss es nicht nur in der Perspektive der
Familienpolitik im engeren Sinne, sondern auch im Bereich des Verfas-
sungsrechts, der Gesetzgebung, der Rechtssprechung und der Sozial-
politik in ganz neuer und entschiedener Weise um „Priorität für die Fa-
milie“ gehen. 

Dies ist schließlich eine ethische Frage. Darum sind am Ende auch bei
aller Notwendigkeit der Konsensbildung politische Kompromisse nicht
zureichend. Mit Recht sagt der Bielefelder Bevölkerungswissenschaft-
ler H. Birg: „Jede Kultur, jede Gesellschaft lebt von der Geltungskraft
ihrer ethischen Prinzipien. Ethische Maßstäbe können zwar nicht abso-
lut gelten, wenn die Lebenswirklichkeiten unterschiedlich sind, aber
trotz aller Relativität der kulturellen Werte  gibt es einen Punkt, bei dem
auch die unterschiedlichsten Kulturen mit ihren voneinander abweichen-
den Ethik- und Wertesystemen verglichen werden können: Dies ist die
Fähigkeit und Bereitschaft der Menschen, über das eigene Leben hinaus
zu denken, zu planen und darauf aufbauende Entscheidungen für die
Zeit jenseits ihrer Lebensspanne zu treffen. Eines der wichtigsten Ergeb-
nisse solcher Entscheidungen sind die Kinder, die die demografische
Reproduktion einer Kultur gewährleisten.“ Darum ist auch ein entschie-
dener Wille notwendig, der nicht auf plötzliche Wendungen oder gar
Wunder warten darf: „Die kulturellen Werte fallen nicht vom Himmel,
sie entstehen, erlangen Geltung oder vergehen ausschließlich durch
menschliche Handlungen und Unterlassungen. Insbesondere das demo-13



grafisch relevante Handeln wirkt werteschaffend oder wertevernichtend.
Die praktischen Auswirkungen dieser ungreifbaren qualitativen Sphäre
sind so real, dass sich die qualitativen Vorgänge auch in quantitativen
ökonomischen Größen niederschlagen und mit Zahlen messen lassen.“
Die Bevölkerungswissenschaftler weisen darauf hin, dass es sich bei der
heutigen lange anhaltenden Bevölkerungsschrumpfung, die ja auch nur
langsam verbessert werden kann, um „ein neues Phänomen (handelt),
weil die Veränderung keine negativen äußeren Ursachen wie Kriege,
Seuchen oder Hungersnöte hat und weil sie sich in Friedenszeiten und
bei einem nie gekannten Wohlstand vollzieht“. Nicht minder alarmie-
rend ist bereits seit 1960 immer wieder die Stimme von F. X. Kaufmann:
„Ohne die Einsicht, dass die bisherige sozialstaatliche Entwicklung 
einseitig zu Lasten der Eltern gegangen ist und dass daher massive Um-
verteilungen innerhalb des Sozialbudgets das Gebot der Stunde sind,
wird sich nichts verändern (…). Eine zentrale Frage unserer Zukunft ist
es, ob es uns noch gelingt, verlässliche Beziehungen zwischen den Ge-
schlechtern und Generationen auf Dauer zu stellen.“ 

VII. Die Notwendigkeit einer ethischen Zuwendung  
zum Generationenproblem

Damit ist das Wichtigste in aller Klarheit gesagt. Freilich müssen dafür
erst auch die sozialen, ökonomischen und politischen Voraussetzun-
gen geschaffen werden. Es fehlt jedenfalls nicht an Information und Er-
kenntnis. In der Zwischenzeit gibt es längst auch grundlegende Refle-
xionen, wie man die intergenerationelle Solidarität wieder stärken kann.
Dabei scheint es mir wichtig zu sein zu erkennen, dass es einerseits kei-
ne selbstverständliche, gleichsam von Natur und Geschichte her gege-
bene Generationenzusammengehörigkeit gibt, die einfach funktioniert.
Viele soziale, gesellschaftliche und psychologische Wandlungen haben
eine gewisse „Naturwüchsigkeit“ im Generationenverhältnis mindestens
aufgesprengt. Zwar sollte man sich frühere Verhältnisse nicht zu sim-
pel als „naturwüchsig“ vorstellen, denn auch hier herrschte im antiken
„Haus“ und in der europäischen „Familie“ durchaus eine Gestaltungs-
aufgabe, deren anthropologischer und ethischer Gehalt nicht zu unter-
schätzen ist. Allein schon die biblischen „Haustafeln“ sind ein Beleg für
ein differenziertes, aber auch am Ende wieder einfaches Regelsystem
der Beziehungen untereinander. Aber es gab stabilisierende Stützen von
außen für diese Beziehungen, die wir nicht mehr voraussetzen können.
Man sollte sich klar sein, dass man nicht allein den guten Willen zu einer
solchen vormodernen Generationensolidarität beschwören darf. Freilich
ist es wohl auch kein gangbarer Weg, wenn man das Problem der Ge-
nerationenbeziehungen vor allem in formaler Weise bloß rechtlich und
ökonomisch zu regeln versucht. Dabei geht es nicht um die juristische
und wirtschaftliche Regelung als solche, sondern um den exklusiven
Anspruch, damit allein eine Neuordnung durchsetzen zu können. Es ist
aber auch keine Lösung, wenn man glaubt, die Frage der Generationen-
beziehungen einfach übergehen zu können. Oft verkennt man in unserer
Gegenwart einerseits die biologischen Grundlagen menschlicher Be-
ziehungen, andererseits aber auch das Gewicht längerfristiger Zeitstruk-
turen, wie z.B. die Gesetze der menschlichen Geschlechterfolge. Die
„Lebensalter“ bestimmen durchaus auch ein Stück weit die Selbsterfah-
rung des gegenwärtigen Menschen. 

Ich sehe hier nur einen Weg, der zwar nicht mehr einer Naturwüch-
sigkeit des Verhältnisses eine fraglose Stabilität zutraut, aber auch weiß,
dass eine bloß technisch-funktionale, weitgehend rechtliche und ökono-
mische Lösung auf die Dauer allein nicht möglich ist. Es geht um eine
neue ethische Verantwortung der Generationen untereinander. Dabei14



muss man – wie mir scheint – den ethischen Sinn dieser Verantwortung
in einer Richtung bedenken, wie sie zuerst Hans Jonas vorgedacht hat.
Im Vordergrund steht in diesem Begriff von Verantwortung nicht zuerst
und allein die Übernahme von Verantwortung für bereits geschehene
Handlungen, sondern diese Verantwortung richtet sich auf die Zukunft
und ganz besonders auf den Erhalt der Lebensbedingungen für die künf-
tigen Generationen. Dies ist etwas Neues. „Vorausdenkende Verantwor-
tung brauchte es früher nicht zu geben, weil die Reichweite mensch-
licher Macht, die Auswirkungen menschlichen Handelns wie auch die
Reichweite menschlicher Voraussicht sehr begrenzt waren (…). Heute
liegt alles im hellsten Licht des Wissens, mindestens eines wohlbegrün-
deten Vermutungswissens. Aber wir wissen alle, dass die Eingriffe un-
serer technologischen Macht in die Biosphäre, von der wir leben, mit
einem stabilen Gleichgewicht unverträglich sind, dass möglicherweise
Prozesse in Gang gekommen sind, die sich selbst beschleunigen und
unserer Kontrolle entgleiten. (…) Seit der industriellen Revolution hat
sich die Natur unseres Handelns verändert; da Verantwortung aber ein
Korrelat der Macht ist, einer Macht, die wissend ist und dem freien Wil-
len untersteht, ist das Prinzip Verantwortung erstmals in den Vorder-
grund getreten und hat sogar Vorrang vor vielen Wünschen, Begierden
und Verwöhnungen der Gegenwart einschließlich des Vermehrungsbe-
dürfnisses.“

Dies ist nicht nur die modifizierende Zuspitzung eines Begriffs, son-
dern hier wird ein neues Denken, ja ein Umdenken verlangt. Dies be-
deutet auch, dass die Generationen Wege zu einem neuen Miteinander
finden müssen. Dies gilt auch für die Kommunikation und die soziokul-
turelle Erfahrung miteinander. Nichts anderes verlangt das vierte Gebot
in seinem humanen Kern. Dieses neue Denken ist nicht selbstverständ-
lich und bedarf einer vertieften Entfaltung, was freilich im Rahmen die-
ses einführenden Beitrags nicht mehr möglich ist. Dieses neue Denken
muss sich auf vielen Feldern bewähren. Kaum ein Lebensbereich ist aus-
genommen, in dem die Verantwortung im Blick auf künftige Gene-
rationen nicht eine hohe Priorität hätte. 

Ich möchte gegen Ende nochmals zwei grundlegende, durchgehende
Perspektiven nennen, die mir notwendig zu sein scheinen. Auch wenn
die heutige Familie nicht allein das Hauptfeld dieser Auseinander-
setzung sein kann, so bleiben alle Bemühungen um eine Erneuerung der
Familie zentral. Dabei geht es nicht nur um die immer noch höchst not-
wendige Familienpolitik, sondern auch um die Lebensbedingungen heu-
tiger Familien. Ich verweise hier z. B. auf die außerordentlich wichtigen
Überlegungen von H. Bertram. Dabei sollten wir uns philosophisch von
den großen jüdischen Denkern des letzten Jahrhunderts anregen lassen,
wenn wir vor allem den Sinn der Geschlechtlichkeit und der Frucht-
barkeit des Menschen neu reflektieren, wie es dringend notwendig ist.
Wir brauchen eine neue Liebe zum Leben. Ich denke dabei besonders an
die schon erwähnten Gedanken von E. Lévinas.

Schließlich wird man aber das gestellte Problem gerade im Sinne
eines kulturellen Grundwertes nicht bewältigen, wenn man nicht das
Problem der Weitergabe elementarer Kenntnisse und Überzeugungen
ethischer, geistiger und spiritueller Art bedenkt. Es besteht kein Zweifel
– und ist durch viele Untersuchungen belegt –, dass wir im Zusammen-
hang oder im Gefolge der 68er-Ereignisse in dieser Weitergabe grundle-
gender Bildung und Kultur einen kaum zu unterschätzenden Umbruch
hatten, der bis zum heutigen Tag nachwirkt und sich besonders in un-
serer Bildungsmisere widerspiegelt. Vor allem E. Noelle-Neumann und
R. Köcher haben mit ihren internationalen Partnern aufgewiesen, wie
sehr es gerade in der Bundesrepublik Deutschland eine Unterbrechung15



in der Vermittlung elementarer kultureller Werte, besonders auch religi-
öser Inhalte, zwischen den Generationen gibt. Sie sprechen von einem
dramatischen Sinken der Weitergabe besonders religiöser Überzeugun-
gen, was hier aber auch grundlegende humane Verhaltensweisen ein-
schließt. Die Kirchen haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten inten-
siv mit dieser Überlebensfrage beschäftigt. Diese Aufgabe kann jedoch
nur im Zusammenhang einer Erneuerung von Bildung und Kultur über-
haupt bewältigt werden. In diesem Sinne geht es bei der Generationen-
solidarität wirklich um einen kulturübergreifenden Grundwert, der all-
gegenwärtig ist. Wir brauchen diese Erneuerung auch da, wo wir es 
vielleicht gar nicht vermuten, wie z.B. angesichts der Reform unserer 
Sozialversicherungssysteme, nicht zuletzt der Rentenprobleme.

Nur das vierte Gebot hat einen ganz eigenen verheißungsvollen
Zusatz: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein
Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es dir gut geht.“
Nach der Bibel ist also das rechte Generationenverhältnis in unserer heu-
tigen Sprache wirklich ein kultureller Grundwert, der wenigstens an-
fänglich alles andere einbegreift. Die Bibel weiß also um den tiefen irdi-
schen, ja säkularen Gehalt dieser Verheißung. Aber sie macht uns auch
aufmerksam, von woher allein dieses Gelingen abhängt.

Im Titel dieses Beitrags „Der Generationenpakt als ein Schlüssel-
problem unserer Gesellschaft im Lichte der Grundwerte“ ist Bezug ge-
nommen auf die so genannten Grundwerte. Hamburg ist ein wichtiger
Ort für diesen Begriff, denn vor und nach den Wahlen des 8. Deutschen
Bundestags 1976 tauchte in vielen gesellschaftspolitischen Beiträgen
der Begriff der Grundwerte auf, wobei die damals noch junge Katho-
lische Akademie in Hamburg, schon damals unter der Leitung von Gün-
ter Gorschenek, sich bemühte, diesen Begriff mit seinem reichen Be-
deutungskontext zu erschließen, nicht zuletzt durch die programmati-
schen Reden von H. Schmidt, H. Kohl und W. Maihofer. Auch wenn sich
viele kritische Einwände von philosophischer und juristischer Seite ge-
gen den Grundwerte-Begriff gesammelt haben, so ist das Wort bei all
seinen Grenzen, die es zweifellos hat, auch wieder beinahe unersetzlich.
Es sind damit die Maßstäbe und Säulen des menschlichen Zusammen-
lebens gemeint. Da der Staat und die Gesellschaft sich nicht mit einer
Religion oder Weltanschauung decken, sind diese gemeinsamen Nenner
der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung nicht identisch mit den
verschiedenen Glaubensüberzeugungen, aber auch nicht mit einzelnen
philosophischen Reflexionen; freilich ist der Staat darauf angewiesen.
Zu diesen Grundwerten gehören vorstaatliche Institutionen, wie Ehe und
Familie, Prinzipien gesellschaftlicher Gestaltung (Solidarität, Subsidia-
rität), ethische Grundüberzeugungen und Grundhaltungen (Wahrheit,
Liebe), in ihrer Mitte steht die Menschen- und Personenwürde, gleich-
sam die Wurzel auch der Menschenrechte. Ich bin fest überzeugt, dass
sich die Probleme um den Generationenpakt nicht lösen lassen, wenn es
nicht in einen Kampf der Generationen münden soll, ohne eine Er-
neuerung dieser vielfältigen Grundwerte. Sie dürfen nicht ständig tabu-
isiert werden. Gerade das Thema des Generationenpaktes kann nur von
vielen Quellen her neu gestaltet werden: den Sozialwissenschaften, der
Politik mit den Parteien, den großen Sozialverbänden, dem Ethos der
Bürger, den Religionen und den Kirchen. Dazu wollte ich einen Beitrag
leisten. ■
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